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Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der jeweils
gültigen Fassung und des § 3 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (KVerf Bbg) in der jeweils gültigen Fassung
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) in
ihrer Sitzung am 04.05.2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 – Erhebung des Erschließungsbeitrages

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des
BauGB und dieser Satzung erhoben zur Deckung des nicht an-
derweitig gedeckten Aufwandes der Stadt. Für Erschließungsan-
lagen oder Teile von Erschließungsanlagen, die vor dem Wirk-
samwerden des Beitritts gemäß Grundgesetz bereits hergestellt
worden sind, kann nach dieser Satzung ein Erschließungsbeitrag
nicht erhoben werden. Bereits hergestellte Erschließungsanlagen
oder Teile von Erschließungsanlagen sind die einem technischen
Ausbauprogramm oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten ent-

sprechend fertiggestellten Erschließungsanlagen oder Teile von
Erschließungsanlagen.
Leistungen, die Beitragspflichtige für die Herstellung von Er-
schließungsanlagen oder Teilen von Erschließungsanlagen er-
bracht haben, sind auf den Erschließungsbeitrag anzurechnen.

§ 2 – Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für
1.1 die öffentlichen, zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und

Plätze
a) bis zu einer Breite von 14 m in Wohngebieten, wenn die

erschlossenen Grundstücke ein- bis zweigeschossig be-
baut werden können,

b) bis zu einer Breite von 20 m, wenn die erschlossenen
Grundstücke in Wohngebieten mehr als zweigeschossig
und die erschlossenen Grundstücke in Gewerbegebieten
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ein- bis zweigeschossig bebaut werden können,
c) bis zu einer Breite von 25 m als Erschließungsanlage in

Gewerbegebieten, die mehr als zweigeschossig bebaut
werden können sowie in Kern- und Industriegebieten.

1.2 die nicht zum Anbau bestimmten zur Erschließung der Bau-
gebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Bauge-
biete bis zu einer Breite von 25 m.

1.3 die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen in-
nerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege) bis zu
einer Breite von 5 m.

1.4 Parkflächen und Grünanlagen (mit Ausnahme von Kinder-
spielplätzen), die Bestandteil der unter 1.1 genannten Er-
schließungsanlagen sind, bis zu je 15 % der Fläche dieser Er-
schließungsanlagen.

1.5 Parkflächen und Grünanlagen (mit Ausnahme von Kinder-
spielplätzen), die nicht Bestandteil einer Erschließungsanla-
ge, jedoch nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der
Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 5
% der Fläche aller im Abrechnungsgebiet bzw. im Er-
schließungsgebiet liegenden Grundstücke (§ 7/2, a) und b)
finden Anwendung).

1.6 Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Er-
schließungsanlage sind.

(2) Endet die Erschließungsanlage in einer Wendeanlage, so ver-
größern sich die in 1.1 a) und b) genannten Breiten um 8 m,
die in 1.1 c) und 1.2 genannten Breiten um 12 m.

(3) Ist an den in Abs. 1, 1.1 bis 1.2 genannten Erschließungsan-
lagen eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung lediglich auf
einer Straßenseite zulässig, so verringern sich die jeweils als
beitragsfähig bestimmten Breiten um ein Drittel.

(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten.
Sie werden ermittelt, indem die Fläche der gesamten Er-
schließungsanlage durch die Länge der Straßenachse geteilt
wird.

(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen Fahr- und Stand-
spuren, Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheits-
streifen, nicht dagegen die in Abs. 1, 1.4 genannten Park-
flächen und Grünanlagen und nicht die Fahrbahnen der Orts-
durchfahrten von Bundes-, Land- und Kreisstraßen in der
Breite ihrer anschließenden freien Strecke.

(6) Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse und der Gebietscha-
rakter ergeben sich 
a) aus dem Bebauungsplan,
b) in den Fällen des § 33 BauGB aus dem Stand der Pla-

nungsarbeiten.

§ 3 – Umfang des Erschließungsaufwandes

(1) Zu dem Erschließungsaufwand gehören insbesondere die
Kosten für
a) den Grunderwerb,
b) die Freilegung
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließ-

lich des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche so-
wie notwendiger Erhöhungen und Vertiefungen,

d) die Herstellung von Rinnen sowie Randsteine,
e) die Herstellung der Radwege,
f) die Herstellung der Gehwege,
g) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,
h) die Herstellung von Wohnwegen bzw. Fußwegen,

i) die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen der Er-
schließungsanlage,

j) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,
l) die Herstellung von Anlagen nach dem Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz.

(2) Der Herstellungsaufwand der Böschungen, Stützmauern,
Treppen, Schutzeinrichtungen nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz ist auch dann beitragsfähig, wenn diese
Teileinrichtungen außerhalb der in § 2 genannten Breiten der
Erschließungsanlage liegen.

(3) Zu dem Erschließungsaufwand gehören auch die Kosten für
die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Er-
schließungsanlage.

§ 4 – Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den
tatsächlichen Kosten ermittelt. Der Erschließungsaufwand
umfasst auch den Wert der von der Stadt aus ihrem Vermö-
gen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand für die Übernahme
von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlage wird
nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt (Über-
nahmekosten nach § 128 Abs. 1 Nr. 3 BauGB).

§ 5 – Abrechnungsgebiet

(1) Die durch Erschließungsanlagen nach § 2 oder Abschnitte
der von diesen Erschließungsanlagen erschlossenen Grund-
stücke bilden unter Berücksichtigung der in § 7 dieser Sat-
zung getroffenen Bestimmungen das Abrechnungsgebiet.

(2) Die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen kann auch für
Abschnitte von Erschließungsanlagen erfolgen.

(3) Für mehrere Erschließungsanlagen kann der Erschließungs-
aufwand insgesamt ermittelt werden, wenn Straßen, Wege
oder Plätze von anderen Straßen, Wegen oder Plätzen derart
abhängen, dass die Grundstücke durch die Gesamtheit der
Anlagen erschlossen werden.

§ 6 – Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Die Stadt trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwan-
des.

§ 7 – Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes

(1) Der nach §§ 2, 3, 4 ermittelte und nach § 6 gekürzte beitrags-
fähige Erschließungsaufwand wird auf die durch die Er-
schließungsanlage erschlossenen Grundstücke nach den
Grundstücksflächen verteilt. Dabei wird die Grundstücks-
fläche entsprechend Art und Maß der baulichen Ausnutzbar-
keit des heranzuziehenden Grundstücks mit einem vom-Hun-
dert-Satz angesetzt (modifizierte Grundstücksfläche).

(2) Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich ei-

nes Bebauungsplanes, einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB, innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils (§ 34 BauGB) oder teilweise im Geltungsbereich
eines Bebauungsplanes, einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB und teilweise innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstückes,

b) bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebau-
ungsplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
und im Übrigen im Außenbereich liegen, die Teilfläche
im Bereich des Bebauungsplanes oder der Satzung nach
§ 34 Abs. 4 BauGB, 



c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die teilwei-
se innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB) und im Übrigen im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen, die Teilfläche, die innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegt,

d) bei Grundstücken, die über die sich nach b) und c) erge-
benden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt
sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze
und einer Linie hierzu, die hinter der übergreifenden Be-
bauung oder der übergreifenden gewerblichen Nutzung
verläuft.

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücks-
fläche mit einem vom-Hundert-Satz vervielfacht. Im Einzel-
nen beträgt der vom-Hundert-Satz:

3.1 bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 
nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung 
zulässig ist 100 v.H.

3.2 mit Zuschlägen von je 25 v.H. 
für das zweite und jedes weitere tatsächlich oder 
rechnerisch vorhandene Vollgeschoss

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist
der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl
aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch
3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende Zahl aufge-
rundet werden. Ist im Einzelfall eine höhere Geschosszahl
zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrun-
de zu legen.

(5) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut
werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grund-
stücke.

(6) Bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerbli-
chen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden können
(z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sportanlagen, Cam-
pingplätze, Freibäder oder Dauerkleingartenanlagen) 50 v.H.

(7) Bei Grundstücken, die weder baulich noch gewerblich ge-
nutzt werden können 50 v.H.

(8) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwer-
kes nicht feststellbar, werden je angefangene 3,50 m Höhe
des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.

(9) Bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten sowie bei Grundstücken, die in anders beplanten
oder unbeplanten Gebieten liegen, aber überwiegend ge-
werblich oder industriell genutzt werden (z. B. Grundstücke
mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder
Schulgebäuden, wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Ge-
schossflächen überwiegt), sind die nach Abs. 3 bis 5 sich er-
gebenden von-Hundert-Sätze um 30 Prozentpunkte zu er-
höhen.

(10) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Be-
bauungsplanes oder für Grundstücke, für die ein Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die
Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollge-
schosse:
a) bei bebauten und unbebauten Grundstücken aus der Zahl

der nach § 34 BauGB zulässigen Vollgeschosse.
b) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist,

die aber gewerblich genutzt werden können, wird ein
Vollgeschoss zugrunde gelegt.

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze
zulässig oder vorhanden sind, wird ein Vollgeschoss zu-
grunde gelegt.
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§ 8 – Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen

(1) Grundstücke, die durch mehrere Erschließungsanlagen er-
schlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage geson-
dert beitragspflichtig.

(2) Eckgrundstücke (Grundstücke an mehreren aufeinander-
stoßenden öffentlichen Anlagen mit gleichartiger Erschlie-
ßungsfunktion), für die eine Bebauung mit Wohngebäuden
zulässig ist, sind zu jeder dieser Anlagen heranzuziehen, je-
doch sind nur je 60 % der Grundstücksfläche anzusetzen.

(3) Mehrfach erschlossene Grundstücke sind bei gemeinsamer
Aufwandermittlung in einer Erschließungseinheit (§ 130
Abs. 2 Satz 3 BauGB) bei der Verteilung des Erschließungs-
aufwandes nur einmal zu berücksichtigen (§ 131 Abs. 1 Satz
2 BauGB).

(4) Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen
liegen, gelten folgende Regelungen:
a) übersteigt die Grundstückstiefe, gerechnet von der einen

Erschließungsanlage bis zur parallel dazu verlaufenden
anderen Erschließungsanlage, die Grundstückstiefe von
50 m nicht, so gilt die Regelung für Eckgrundstücke;

b) ist die Grundstückstiefe, gerechnet von der einen zur an-
deren Erschließungsanlage, größer als 50 m, so ist das
Grundstück mit der Hälfte der Grundstücksfläche, jeweils
zu der einen bzw. der anderen Erschließungsanlage bei-
tragspflichtig.

(5) Der Beitragsausfall geht zu Lasten der übrigen im Abrech-
nungsgebiet liegenden Grundstücke.

(6) Eine Ermäßigung wird nicht vorgenommen:
a) in Gewerbe- und Industriegebieten sowie bei überwie-

gend gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken
in den übrigen Gebieten;

b) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschlie-
ßungsanlage erhoben wird und Erschließungsbeiträge für
weitere Anlagen weder nach geltendem Recht noch nach
vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften erhoben wor-
den sind oder erhoben werden dürfen;

c) soweit sie dazu führt, dass sich der Beitrag eines anderen
Pflichtigen im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % er-
höht.

§ 9 – Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschlie-
ßungsanlage

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-
bare Verkehrsanlagen, Sammelstraßen und selbständige
Parkanlagen sind endgültig hergestellt, wenn 
a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und
b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuch-

tungseinrichtungen verfügen.
Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bau-
programm.

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlagen
sind endgültig hergestellt, wenn
a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf

tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton,
Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus ei-
nem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befesti-
gung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus As-
phalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengittersteinen aufwei-
sen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material
neuzeitlicher Bauweise bestehen;

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend



(Erschließungseinheiten) sinngemäß Anwendung.

§ 11 – Vorausleistungen

Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder
nicht im vollen Umfang entstanden ist, können Vorausleistungen
auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe von 50 % des voraus-
sichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrages verlangt werden,
wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen begonnen
worden ist (§ 133 Abs. 3 BauGB).

§ 12 – Ablösung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Betrag ei-
ner Ablösung gemäß § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB bestimmt sich
nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrages. Ein
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 13 – Inkrafttreten und Überleitungsvorschriften

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 29.06.2007
außer Kraft.

Forst (Lausitz), den

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

Buchstabe a) hergestellt und die unbefestigten Teile
gemäß Buchstabe c) gestaltet sind.

§ 10 – Kostenspaltung

(1) Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Er-
schließungsbeitrag selbständig erhoben werden für:
a) den Erwerb der Erschließungsflächen,
b) deren Freilegung,
c) Herstellung der Fahrbahnen,
d) Herstellung der Gehwege,
e) Herstellung der Entwässerungseinrichtungen,
f) Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,
g) Herstellung der Radwege,
h) Herstellung der Grünanlagen, die Bestandteile der Er-

schließungsanlage sind, auch einseitig,
i) Herstellung von Anlagen nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetz,
j) unselbständige Parkflächen, auch einseitig,
k) Flächenbefestigung in verkehrsberuhigten Bereichen,

Mischflächen in Fußgängerbereichen oder nicht befahrba-
ren Verkehrsanlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB,

l) Herstellung gemeinsamer Rad-/Gehweg.
Mischflächen i.S. von k) sind solche Flächen, die innerhalb
der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Buch-
staben c), d), g), h) und j) genannten Teileinrichtungen mit-
einander kombinieren und bei der Gleichung der Erschlie-
ßungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionsbenen-
nung verzichten.

(2) Die Absätze 1 a) bis l) finden für die Erschließungsgebiete
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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von
besonderen Ereignissen entsprechend § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgeset-
zes in der Stadt Forst (Lausitz)
Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Absatz 2 Nr. 9 der Kommu-
nalverfassung für das Land Brandenburg in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl I S. 286) zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl I/12
[Nr.16]), in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen
Ladenöffnungsgesetzes vom 27. November 2006 (GVBl. I S
158) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20 Dezember 2010
(GVBl I/10[Nr. 46])wird durch die Stadtverordnetenversamm-
lung in der Sitzung am 04.05.2012 folgende Ordnungsbehördli-
che Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an
Sonn- und Feiertagen aus Anlass von besonderen Ereignissen in
der Stadt Forst (Lausitz) erlassen:

§ 1
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn – und Feiertagen 

entsprechend § 5 Abs. 1 
des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes

Verkaufsstellen dürfen in der Stadt Forst (Lausitz) im Jahr 2012
an folgenden Sonntagen in der Zeit von 13:00 bis 20:00Uhr
geöffnet sein:

30.09.2012 Sommerausklang im Herzen der Stadt
28.10.2012 Herbstvergnügen in der Rosenstadt
16.12.2012 Weihnachtsmarkt
06.05.2012 Frühlingsfest vor den Toren der Stadt 

(Gebiet in Forst Süd entsprechend Anlage A)
02.12.2012 1. Lichterfest in Forst-Eulo 

(entsprechend Anlage B)
23.12.2012 Lichterfest im Herzen der Stadt 

(gesamtes Stadtgebiet außer Forst-Eulo)

§ 2
Schutz der Arbeitnehmer

Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen
auf Grund dieser Verordnung sind der § 10 Brandenburgischen
Ladenöffnungsgesetzes, das Arbeitszeitgesetz, der Manteltarif-
vertrag für die Arbeitnehmer im Einzelhandel, das Jugendarbeits-
schutzgesetz und das Mutterschutzgesetz zu beachten.

§3
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Verordnung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von beson-
deren Ereignissen entsprechend § 5 Abs. 1 des Brandenburgi-
schen Ladenöffnungsgesetzes in der Stadt Forst (Lausitz) vom
24.10.2010 außer Kraft.

Anlagen:
Anlage A Lageplan Öffnung am 06.05.2012
Anlage B Lageplan Öffnung am 02.12.2012

Forst (Lausitz), den

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister
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Dritte Änderungssatzung der Marktordnung der Stadt Forst (Lausitz)
Präambel
Auf der Grundlage
– der §§ 3 und 28 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung für

das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.12.2007 (GVBl I S. 286) zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl I/12 [Nr.16]), in
Verbindung mit der Gewerbeordnung, Titel IV, in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl I S. 202), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Februar 2011
(BGBl. I S. 2714)

– der Marktordnung der Stadt Forst (Lausitz) in der Fassung vom
26.02.2007, zuletzt geändert durch die Zweite ‚Änderungssat-
zung vom 19.03.2010 hat die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Forst (Lausitz) in ihrer Sitzung am 04.05.2012 die
folgende Dritte Änderungssatzung der Marktordnung der Stadt
Forst (Lausitz)

beschlossen.

Artikel 1
Änderungen

§ 7 Zeitpunkt des Wochenmarktes
Der Absatz (2) wird wie folgt geändert:
Im Satz 1 wird „16:00 Uhr“ ersetzt durch „14:00 Uhr“.
Im Satz 2 wird „Der Bürgermeister“ ersetzt durch „Die Stadt
Forst (Lausitz)“.

§   11 Auf- und Abbau
Der Absatz (3) wird wie folgt geändert:
Mit dem Abbau der Verkaufseinrichtungen darf nicht vor 14:00
Uhr begonnen werden.

§   18 Ordnungswidrigkeiten
In Absatz (1) wird nach Punkt 3 eingefügt:
4.   entgegen § 11 Abs. (3) mit dem Abbau vor 14:00 Uhr begon-
nen hat

Artikel 2
Inkrafttreten

Die dritte Änderungssatzung der Marktordnung der Stadt Forst
(Lausitz) tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Forst (Lausitz), den

Dr.Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

Beschlüsse der 28. Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses am 18.04.2012

SONSTIGE AMTLICHE MITTEILUNGEN

Beschlüsse

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0490/2005/1
Ankauf von Flächen der Nordumfahrung in der Gemarkung
Forst und Mulknitz
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss beschloss den Ankauf der
Flächen der Nordumfahrung in der Gemarkung Forst, Flur 44,
Flurstücke 298, 301 (ehem. TF der Flurstücke: 163, 164) und in
der Gemarkung Mulknitz, Flur 3, Flurstück 140 (ehem. TF des
Flurstücks 31) mit insgesamt 2.120 m2.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0683/2012
Bestätigung der Ausführungsplanung für die Kanalbaumaß-
nahme „Erneuerung der Schmutz- und Niederschlagswas-
serableitung der Mühlenstraße Forst (Lausitz), Teilabschnitt
Rüdigerstraße bis Gutenbergplatz“
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss bestätigte die Ausfüh-
rungsplanung für die Kanalbaumaßnahme „Erneuerung der
Schmutz- und Niederschlagswasserableitung der Mühlenstraße
Forst (Lausitz), Teilabschnitt Rüdigerstraße bis Gutenbergplatz“.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0684/2012
Bestätigung der Ausführungsplanung für die Kanalbaumaß-
nahme „Erneuerung der Schmutzwasser- und der Nieder-
schlagswasserableitung in der Otto-Nagel-Straße, Forst (Lau-
sitz)“
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss bestätigte die Aus-
führungsplanung für die Kanalbaumaßnahme „Erneuerung der
Schmutz- und der Niederschlagswasserableitung in der Otto-Na-
gel-Straße, Forst (Lausitz)“.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0685/2012
Bestätigung der Ausführungsplanung für die Kanalbaumaß-
nahme „Erneuerung der Schmutzwasser- und der Nieder-
schlagswasserableitung in der Albertstraße, Teilabschnitt
Bahnhofstraße bis Karl-Liebknecht-Straße, Forst (Lausitz)“
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss bestätigte die Aus-
führungsplanung für die Kanalbaumaßnahme „Erneuerung der
Schmutzwasser- und der Niederschlagswasserableitung in der
Albertstraße, Teilabschnitt Bahnhofstraße bis Karl-Liebknecht-
Straße, Forst (Lausitz)“.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0688/2012
Sanierungsgebiet Forst „Nordstadt“
hier: Bestätigung der Ausführungsplanung Straßenbau Otto-

Nagel-Straße, zwischen Frankfurter Straße und Bahn-
hofstraße Sanierungsgebiet Forst „Nordstadt“

hier: Bestätigung der Ausführungsplanung Straßenbau Otto-
Nagel-Straße, zwischen Frankfurter Straße und Bahn-
hofstraße

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss bestätigte die Aus-
führungsplanung zum Straßenbau Otto-Nagel-Straße, zwischen
der Frankfurter Straße und der Bahnhofstraße.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0694/2012
Beauftragung eines Dienstleisters zur Ermittlung der bei-
tragsrelevanten Flächen für den Eigenbetrieb „Städtische
Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)“
Der Werkleiter wurde ermächtigt, eine Beratungs-GmbH zu be-



Stadtverordnetenbeschluss SVV/0701/2012
Vollzug des § 63 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg
hier: Kontrolle der Verwaltung über die Vergabe von Ingeni-

eurleistungen nach HOAI – Schmutz-  und Nieder-
schlagswasserkanalbau Gubener Straße, Teilabschnitt
Inselstraße bis Alsenstraße in Forst (Lausitz)

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss als Werksausschuss be-
stätigte die Vergabe weiterer Ingenieurleistungen für die
Schmutz- und Niederschlagswasserableitung Gubener Straße,
Teilabschnitt Inselstraße bis Alsenstraße.
Der Werkleiter des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseiti-
gung wurde beauftragt, den Zuschlag zu erteilen.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0703/2012
Verkauf eines Grundstücks in der Gemarkung Forst, gelegen
in der Tagorestraße, Flur 23, Flurstück 6 mit einer Gesamt-
größe von 157 m2

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss beschloss den Verkauf des
in der Gemarkung Forst, am Mühlgraben in der Tagorestraße ge-
legenen Flurstücks 6 der Flur 23 mit einer Grundstücksgröße von
157 m2.
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auftragen, die beitragsrelevanten Flächen in der Stadt Forst  für
die Globalberechnung von Anschlussbeiträgen gemäß KAG
Brandenburg zu ermitteln.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0700/2012
Vollzug des § 63 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg
hier: Kontrolle der Verwaltung über die Vergabe von Ingeni-

eurleistungen nach HOAI – Schmutz-  und Nieder-
schlagswasserkanalbau Mühlenstraße, Teilabschnitt
Rüdigerstraße bis Gutenbergplatz in Forst (Lausitz)

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss als Werksausschuss
bestätigte die Vergabe weiterer Ingenieurleistungen für die
Schmutz- und Niederschlagswasserableitung Mühlenstraße, Teil-
abschnitt Rüdigerstraße bis Gutenbergplatz. 
Der Werkleiter des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseiti-
gung wurde beauftragt, den Zuschlag zu erteilen.

Beschlüsse der 21. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.05.2012

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0642/2011
Beschluss zum Bebauungsplan „Lindenstraße“, 1. Änderung
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB)
1. Beschluss über die vorgebrachten Anregungen und Be-

denken
2. Satzungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) be-
schloss die Abwägung zu den Stellungnahmen der berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) be-
schloss die Satzung zum Bebauungsplan „Lindenstraße“, 1. Än-
derung.

Der Geltungsbereich ist begrenzt:
Im Norden: durch die Beethovenstraße
Im Osten: durch die Verkehrsfläche „Am Markt“
Im Süden: durch die Cottbuser Straße
Im Westen: durch die Thumstraße

Es wird darauf hingewiesen, dass befangene Bürger nach § 22
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg keine Mit-
wirkungshandlung haben. 

Stadtverordnetenbeschluss  SVV/0662/2012
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

der Stadt Forst (Lausitz)
(Erschließungsbeitragssatzung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) be-
schloss die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen der Stadt Forst (Lausitz) (Erschließungsbeitragssatzung).

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0676/2012
Beschluss zum einfachen Textbebauungsplan mit der Be-
zeichnung „Einzelhandel – Forster Stadtzentrum“ im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 augesetzbuch (BauGB)
1. Beschluss über die im Aufstellungsverfahren vorgebrach-

ten Anregungen
2. Satzungsbeschluss

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz)
beschloss die Abwägung zu den im Aufstellungsverfahren des
einfachen Textbebauungsplanes „Einzelhandel – Forster Stadt-
zentrum“ vorgetragenen Stellungnahmen der berührten Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz)
beschloss die gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) im verein-
fachten Verfahren aufgestellte Satzung zum Bebauungsplan
mit der Bezeichnung „Einzelhandel – Forster Stadtzentrum“.

Der Geltungsbereich umfasst  die Flurstücke gemäß der nachfol-
genden Flurstücksliste:
– Flur 16 – vollständig enthalten: Flurstücke 111, 112, 113, 114,

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130,
131, 132, 133, 134, 136, 236, 237, 247/1, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 341, 342, 343, 376,
380/3, 381, 382, 385/1, 390/10, 390/11, 390/12, 390/13,
390/14, 390/5, 390/7, 390/8, 390/9, 393/101, 393/103, 393/105,
393/107, 393/109, 393/154, 393/155, 393/156, 393/157,
393/158, 393/159, 393/160, 393/162, 393/163, 393/164,
393/165, 393/166, 393/97, 393/99, 469, 470, 471, 472, 473,
540, 541, 542, 544

– Flur 16 – teilweise enthalten: Flurstücke 135/2, 138/1, 274,
393/146, 393/152, 380/2, 374/1, 393/5, 531, 543, 461

– Flur 17 – vollständig enthalten: Flurstücke 133/112, 133/26,
133/31, 133/32, 133/33, 133/34, 133/40, 133/41, 133/42,
133/43, 133/51, 133/52, 133/57, 133/58, 133/59, 133/61, 203/1,
203/3, 203/5, 203/6, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 228, 234, 235, 237, 238

– Flur 17 – teilweise enthalten: Flurstücke 229, 230, 195, 239, 252



– Flur 18 – vollständig enthalten: Flurstücke 348, 349, 350, 368,
369/116, 369/14, 369/15, 369/16, 369/17, 369/19, 369/20, 457,
458, 491, 495, 500, 577, 578, 579, 586, 587, 589, 590, 597,
606, 607, 669, 672

– Flur 18 – teilweise enthalten: Flurstücke 327/4, 347, 432, 456,
494, 498, 541, 542, 545, 546, 576, 584, 585, 602, 605, 625,
630, 634, 667.

Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.
Es wird darauf hingewiesen, dass befangene Bürger nach § 22
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg keine Mit-
wirkungshandlung haben.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0691/2012
Bestellung des Stadtwehrführers der Freiwilligen Feuerwehr
und eines zweiten Stellvertreters
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz) bestätigte die
Bestellung des Stadtwehrführers der Freiwilligen Feuerwehr
Forst (Lausitz), Herrn Bernd Frommelt ab 01.05.2012 bis zum
02.08.2017 und eines zweiten Stellvertreters, Herrn Andreas
Britze ab 01.05.2012 für den Zeitraum von sechs Jahren unter
gleichzeitiger Ernennung zum Ehrenbeamten auf Zeit. 

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0695/2012
Beschluss zur Einleitung eines 5. Änderungsverfahrens zum
Flächennutzungsplan der Stadt Forst (Lausitz) gem. § 2 Abs.
1 BauGB
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) be-
schloss, gem. § 2 Abs. 1 BauGB ein 5. Änderungsverfahren zum
Flächennutzungsplan der Stadt Forst (Lausitz) einzuleiten. 
Der Änderungsbereich beinhaltet Flächen auf den Gemarkungen
der Ortsteile Groß und Klein Bademeusel. 
Es wird darauf hingewiesen, dass befangene Bürger nach § 22
Kommunalverfassung keine Mitwirkungshandlung haben.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0696/2012
Beschluss zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens mit der
Bezeichnung „Windpark Bademeusel“
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) be-
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Andere Bekanntmachungen

schloss, gem. § 2 Abs. 1 BauGB ein Bauleitplanverfahren mit der
Bezeichnung „Windpark Bademeusel“ einzuleiten. 
Der Geltungsbereich beinhaltet Flächen auf den Gemarkungen
der Ortsteile Groß und Klein Bademeusel. 
Es wird darauf hingewiesen, dass befangene Bürger nach § 22
Kommunalverfassung keine Mitwirkungshandlung haben. 

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0697/2012
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass von be-
sonderen Ereignissen entsprechend § 5 Absatz 1 des Bran-
denburgischen Ladenöffnungsgesetzes in der Stadt Forst
(Lausitz).
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)  beschloss die
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass von besonderen
Ereignissen entsprechend § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen La-
denöffnungsgesetzes in der Stadt Forst (Lausitz). 

Stadtverordnetenbeschluss  SVV/0698/2012
Dritte Änderungssatzung der Marktordnung der Stadt Forst
(Lausitz)
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)  beschloss die
dritte Änderungssatzung der Marktordnung der Stadt Forst (Lau-
sitz).

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0702/2012
Mitgliedschaft der Stadt Forst (Lausitz) im Tourismusver-
band Niederlausitz e.V.
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz) beschloss die
Mitgliedschaft der Stadt Forst (Lausitz) im Tourismusverband
Niederlausitz e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) hat
in ihrer öffentlichen Sitzung am 04.05.2012 den Aufstellungsbe-
schluss gem. § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) für den vorbe-
reitenden Bauleitplan mit der Bezeichnung 

„5. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Forst (Lausitz)“

gefasst. 
Der Geltungsbereich ist dem beigefügten Lageplan zu entneh-
men. 
Der Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 

Forst (Lausitz), den 

Dr. Jürgen Goldschmidt 
Hauptamtlicher Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss für den vorbereitenden Bauleitplan „5. Änderungsverfahren zum
Flächennutzungsplan der Stadt Forst (Lausitz)“
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